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Es kommt öfter  vor,  daß Gesetze  oder  Verträge  eine  [Regelungs-]  Lücke  enthalten, 
meist  wird  diese  erst  entdeckt,  wenn ein  Verbrecher  oder  eine Partei  des  Vertrages 
durch diesen Lücke zu schlüpfen versucht.

Manchmal können Gesetzes- und Vertragslücken im Wege der Auslegung durch die Gerichte 
geschlossen werden, in anderen Fällen muß der Gesetzgeber die Lücke schließen, aber bei 
mehrseitigen  Verträgen  kann  es  schwierig  sein,  alle  Parteien  zu  einer  einvernehmlichen 
Änderung des Vertrages zu bewegen; insbesondere wenn eine Partei die Lücke zum eigenen 
Vorteil nutzen will. 

Gestern entdeckte ich eine Lücke im NATO-Vertrag.1 

Es  war  ein  Zufallsfund:  In  „seinem am 10.  Dezember  [2025]  veröffentlichten  jährlichen 
Bedrohungsbericht verweist der dänische Nachrichtendienst“ 2 auf offenkundige Tatsachen. 

[Es folgen Zitate aus dem Bericht von Stephan Hartmann.3]
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[Ende der Zitate / Zusammenfassung.]

Wo liegt jetzt die Lücke im Vertrag? Im Grunde ist es ganz einfach: Der Nordatlantikvertrag 
begründet  ein  multilaterales  Verteidigungsbündnis,  das  sich untereinander  Beistand  gegen 
Angriffe  von  Drittstaaten  verspricht,  und  die  Vertragsstaaten  zu  diesem  Beistand  im 
„Bündnisfall“ und im „Verteidigungsfall“ verpflichtet;  nicht in dem Vertrag geregelt, und 
das ist die Regelungslücke, ist der Fall, daß der Angriff nicht von außen, sondern von innen, 
also durch ein Mitglied des Bündnisses auf ein anderes Mitglied des Bündnisses, erfolgt.
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Es ist allgemein bekannt, daß die USA – ein Gründungsmitglied der NATO – schon länger 
und immer lauter territoriale Ansprüche auf Grönland erheben.4 Grönland ist allerdings der 
größte – und möglicherweise auch der rohstoffreichste – Teil des dänischen Staatsgebietes.5 6

Es ist  auch allgemein bekannt,  daß die  USA am 3.  Januar  2026 die  souveräne  Republik 
Venezuela militärisch überfallen und den demokratisch legitimierten Präsidenten des Landes, 
Herrn Nicolás  Maduro,  sowie  seine  Ehefrau entführt  und in  ein  Gefängnis in  New York 
verschleppt haben.7 Unter den Völkerrechtlern dürfte Einigkeit herrschen, daß diese Aktion 
ein  völkerrechtswidriger  Akt  der  Aggression  war,  die  altmodische  oder  konservative 
Bezeichnung für solche Verstöße gegen internationales Recht heißt in der älteren Fachliteratur 
schlicht und einfach „Völkerrechtsverbrechen“!

Völlig  unbestreitbar  war  der  US-Überfall  auf  Venezuela  und  die  Entführung  des 
venezolanischen Präsidenten und seiner Ehefrau kein Akt der „Selbstverteidigung“ der USA 
gegen einen militärischen Angriff  von Venezuela  gegen die  USA, denn eine  militärische 
Aktion Venezuelas gegen die USA war weder im Gange, noch stand sie unmittelbar bevor, sie 
war nicht einmal in Planung, sondern einfach „unvorstellbar“, sozusagen. 

Außerdem hatten die USA kein Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen für die 
militärische Aktion gegen Venezuela.

Die Frage, ob Venezuela oder sein Präsident im kriminellen internationalen Drogenhandel 
eine Rolle spielen oder nicht, ist für die völkerrechtliche Beurteilung der US-Aggression vom 
3. Januar 2026 absolut bedeutungslos! Ein „Krieg gegen die Drogenkriminalität“ ist genauso 
wenig ein völkerrechtlicher „Krieg“ wie zum Beispiel ein „Ehekrieg“. –– Die Bekämpfung 
der internationalen Drogenkriminalität ist eine Aufgabe der Polizei, aber keine Rechtfertigung 
für Aggressionen und Souveränitätsverletzungen innerhalb der Völkergemeinschaft.

Inzwischen melden fast alle Medien übereinstimmend, daß Präsident Trump weitere Aktionen 
wie die vom 3. Januar 2026 angekündigt8 hat:

Quelle: FOCUS.de

Niemand weiß genau,  wen oder was Präsident  Trump mit  seiner  Ankündigung anspricht; 
möglicherweise eine militärische Besetzung Grönlands? Das wäre ein völkerrechtswidriger 
Angriff auf Dänemark!
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Quelle: FOCUS.de

* * *
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Damit komme ich wieder auf die Regelungslücke im NATO-Vertrag zu sprechen. 

Zwar haben die USA noch nicht eine militärische Operation wie die gegen Venezuela auch 
gegen Dänemark gestartet, aber es wäre lebensfremd, anzunehmen, daß (heute!) von den USA 
keine  aktuelle  und  gegenwärtige  Bedrohung  und  Gefährdung  der  dänischen  Souveränität 
ausginge,  d.h.  mit  einer  militärischen  Aggression  des  einen  NATO-Mitgliedes  gegen  ein 
anderes NATO-Mitglied muß seit heute jederzeit gerechnet werden! –– Und dieser Fall ist im 
NATO-Vertrag nicht vorgesehen, und nicht geregelt, er stellt eine Regelungslücke dar!

Wie kann diese Lücke geschlossen werden? 

Mir  fallen  dazu  mehrere  Lösungen  ein,  und  die  einfachste  und  schnellste  ist  die 
außerordentliche und fristlose Kündigung der NATO-Mitgliedschaft aus wichtigem Grund, 
und zwar durch alle NATO-Mitglieder, die in den aktuell drohenden amerikanisch-dänischen 
Krieg um Grönland nicht involviert werden wollen. 

Über die anderen Möglichkeiten, die das Völkerrecht und die Diplomatie zu bieten haben, 
werde ich an anserer Stelle berichten.

Hier und heute nehme ich nur noch für mich in Anspruch, der von mir entdeckten 
Regelungslücke im Nordatlantikvertrag einen Namen zu geben. 

Alle Entdecker neuer (d.h. bisher unbekannter) Pflanzen, Tiere, Inseln, Kontinente, Planeten, 
chemischer Verbindungen, juristischer Gesetzeslücken usw. etc. pp. haben das Recht, ihre 
Entdeckungen zu  benennen,  und deshalb gebe  ich der  von mir  entdeckten  Lücke  hiermit 
feierlich den Namen, (die)

„ S c h n e i d e r - L ü c k e “ 
im Nordatlantikvertrag.

* * *

© 2026 · RENÉ · SCHNEIDER · BREUL 16 · 48143 MÜNSTER · SCHNEIDER-INSTITUTE.DE
Telefax (privat) · Telefon (privat) · E-Mail: Schneider@muenster.de

5



1 Nordatlantikvertrag vom 4. April 1949 (BGBl. 1955 II S. 289), URL: https://www.nato.int/en/about-us/official-
texts-and-resources/official-texts/1949/04/04/the-north-atlantic-treaty

2 Nordisch.info (von Stephan Hartmann), „Klarer geht’s nicht: Dänemark stuft USA erstmals als nationales 
Sicherheitsrisiko ein“, Stand: 2. Januar 2026, https://www.nordisch.info/daenemark/stuft-usa-erstmals-als-nationales-
sicherheitsrisiko-ein/

3 Stephan Hartmann, „Klarer geht’s nicht: Dänemark stuft USA erstmals als nationales Sicherheitsrisiko ein“, URL: 
https://www.nordisch.info/daenemark/stuft-usa-erstmals-als-nationales-sicherheitsrisiko-ein/

4 Trump ernennt Gouverneur von Louisiana zum Grönland-Sondergesandten / Der Gouverneur  von Louisiana 
sagte, er wolle dazu beitragen, »Grönland zu einem Teil der USA zu machen«.
SPON, 22.12.2025, 10.54 Uhr
URL: https://www.spiegel.de/ausland/groenland-trump-ernennt-sondergesandten-a-913cc4ce-cac2-4e5f-be76-
a1cc2edd0df4
US-Präsident Donald Trump hat einen Sondergesandten für Grönland ernannt: Jeff Landry will eigenen 
Aussagen zufolge die Nordatlantikinsel »zu einem Teil der USA« machen..
SPON, 22.12.2025, 14.18 Uhr
URL: https://www.spiegel.de/ausland/groenland-daenemark-kuendigt-einbestellung-des-us-botschafters-nach-
ernennung-von-us-sondergesandtem-an-a-97c539b1-3385-4baf-af6b-9d465386d2a7
Nach Ernennung eines Sondergesandten / Dänemark bestellt US-Botschafter wegen Grönland ein
ARD-Tagesschau, Stand: 23.12.2025 02:15 Uhr
URL: https://www.tagesschau.de/ausland/daenemark-bestellt-us-botschafter-ein-groenland-100.html
Donald Trump bekräftigt Besitzanspruch auf Grönland / „Wir müssen es haben“: 
DIE ZEIT, 23. Dezember 2025, 3:07 Uhr,
URL: https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-12/donald-trump-groenland-besitzanspruch-usa
Trump bekräftigt Interesse / "Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit"
ARD-Tagesschau, Stand: 23.12.2025 09:17 Uhr
URL: https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/trump-groenland-122.html
Trumps neuer Grönland-Vorstoß / Dänemark hat dazugelernt
ARD-Tagesschau, Stand: 23.12.2025 17:16 Uhr (Kommentar)
URL: https://www.tagesschau.de/kommentar/trump-usa-groenland-100.html

5 StIGH, Urteil vom 5. April 1933 (General List: No. 43, “Legal Status of Eastern Greenland”) und Beschluß vom 11. 
Mai 1933 (General List: Nos. 52 und 53, “Case Concerning the Legal Status of the South-Eastern Territory of  
Greenland”). –– Wer sich für die historische Vorgeschichte des Rechtsstreites zwischen dem Königreich Norwegen auf 
der Klägerseite und dem Königreich Dänemark auf der Beklagtenseite interessiert, sollte unbedingt auch die 
Sondervoten der Richter Benjamin Vogt, Walther Schücking / Wang Chung-Hui und last not least Dionisio Anzelotti 
lesen:

 [...] 
[...]



 [...] 

6 René Schneider,  „Wem gehört Grönland?“, (Stand: 24. Dezember 2025),
URL: http://www.Schneider-Institute.de/28927.pdf

7 René Schneider,  „Hat Venezuela die NATO angegriffen?“, (Stand: 3. Januar 2026),
URL: http://www.Schneider-Institute.de/28933.pdf 

8 FOCUS, + + + US-Angriff im Ticker + + + (Stand: 4. Januar 2026), 
URL: https://www.focus.de/politik/starke-explosionen-in-venezuelas-hauptstadt-caracas-zu-hoeren_cdd5c8c5-b88e-
4bba-a581-c5b30ce54c7f.html und 
URL: https://www.focus.de/politik/ausland/ pp. + + + „US-Angriff im Ticker“ + + + Stand: 4. Januar 2026


	Schneider-Institute.de · Breul 16 · 48143 Münster
	RENÉ SCHNEIDER
	BREUL 16
	48143 MÜNSTER
	Telefax (privat) 
	Telefon (privat) Schneider@muenster.de
	4. Januar 2026 – No. 28934

